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 Veröffentlicht am 23.05.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §236 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 9;

Rechtssatz

Es erscheint zulässig, daß bei der Ermessensentscheidung über eine Abgabennachsicht in Rechnung gestellt wird, daß

der Abgabep<ichtige abgabenrechtliche Anzeigep<ichten, O=enlegungsp<ichten und Wahrheitsp<ichten gröblichst

verletzt.
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